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O pen Access steht für ein wis-
sen(schaft)spolitisches Ziel:
Wissenschaftliche Texte sol-

len im Netz frei für jeden Nutzer verfüg-
bar sein – sei es als Erstveröffentlichung
in (qualitätsgesicherten) digitalen Me-
dien („golden road“) oder als Zweitver-
öffentlichung neben einer traditionellen
Verlagsveröffentlichung in einer Zeit-
schrift oder Monogra-
phie („green road“).
Dazu braucht es urhe-
berrechtlich (noch)
die Zustimmung des
Autors. Nicht wenige
meinen, derjenige Wissenschaftsautor,
der vom Staat bezahlt wird, sei anzuhal-
ten, der Allgemeinheit „Open Access“
zu gewähren. Zwischen appellativer
„Ermunterung“ und sanftem Druck bis
hin zur Andienungspflicht werden ver-
schiedene Modelle diskutiert. Eine Ur-
heberrechtsänderung soll ein Zweitver-
wertungsrecht schaffen. Google Books
schreitet gar zur Zwangsdigitalisierung,
die der Autor durch Widerspruch ver-
hindern muss. Die Diskussion kreist um
Geschäftsmodelle und Praktikabilität.
Welche verfassungsrechtliche und nicht
verhandelbare Rechtsstellung der Autor
innehat, davor verschließt die Diskussi-

on die Augen. Das Urheberrecht mag
man als „Konstruktion“ begreifen und
ändern wollen – die Wissenschaftsfrei-
heit und die aus ihr folgende „Medien-
wahlfreiheit“ stehen nicht zur Dispositi-
on.

Die freie Netzpublikation hat viele
Vorteile – aber auch wenig diskutierte
Nachteile. Sie ist schnell, preiswert und

kostengünstig und verschafft gerade Au-
ßenseiterautoren niedrigschwelligen
Zugang zum Meinungsmarkt. Für den
Nutzer ist sie bequem und vor allem frei
von zeitlichen oder Verfügbarkeitsres-
triktionen. Von den Problemen wird
meist geschwiegen. Ästhetische Beden-
ken oder kulturpessimistische Sorgen
dürfen neuen Medien auch nicht entge-
gengehalten werden; das entscheidet
die offene Gesellschaft selbst. Probleme
treten vor allem hinsichtlich der wissen-
schaftlichen Textverantwortung auf:
Wer ist verantwortlich
– für die Text- und Aussagenintegrität –

also dass das Veröffentlichte in seiner
konkreten Form vom Veröffentli-
chungswillen des Autors gedeckt ist
(und nicht als Scan- oder Texterken-
nungsfehler einer Maschine dem Au-
tor zugerechnet wird);

– für die wissenschaftliche Redlichkeit
mit Blick auf Zitat und Plagiat – also
dass die Veröffentlichung vom Autor
selbst stammt und nicht von einem

Geistschreiber oder einem Plagiats-
opfer; 

– dafür, dass die richtige „Version“ zitiert
wird; 

– für die Inhalte, also die wissenschaftli-
chen Aussagen und die wissen-
schaftliche Methode; 

– für den Text als „Produkt“ – also die
rechtliche „Text-Produkthaftung“;

– für die Datensicherheit – von der
langfristigen Verfügbarkeit des Textes
mit einem auch in 15 Jahren noch les-
baren Dateiformat und unter einer
wiederauffindbaren und damit zitier-
fähigen IP-Adresse – bis zum Schutz
vor krimineller Datenmanipulation?

– für den Schutz von Autor und Werk
vor dem plagiierenden Zugriff des co-
py & paste – und den Schutz der All-
gemeinheit vor „Bearbeitungen“ und
„Remix“, den Netznutzer auf Basis ei-
ner Creative-Commons-Lizenz vor-
nehmen, ohne sich an wissenschaftli-
che Zitierregeln zu halten (die schon
manchen Kollegen überfordern)?

Wissenschaftsfreiheit als
Kommunikationsfreiheit 

Die Diskussion kreist merkwürdiger-
weise um Geschäftsmodelle und die
wirtschaftliche Existenzberechtigung
von Verlagen. Dazu mag die Preispolitik
des Elsevier-Verlages Anlass geben – in-
des: Wenn marktbeherrschende Unter-
nehmen ihre Marktmacht missbrau-
chen, ist das Kartellrecht einschlägig,
auch für eine Preiskontrolle nach § 19
Abs 1 GWB („Ausbeutungsmiss-
brauch“). Wenn die deutschen Elsevier-
Opfer darauf verzichten, nach § 33
GWB gegen den Preismissbrauch vor-
zugehen – muss man sich fragen: wes-
halb nicht? Ist es interessanter, den
Preismissbrauch für ein rechtspoliti-
sches Anliegen zu nutzen?

Freier Zugang
zu unfreien Autoren
Open Access aus juristischer Sicht 

|  V O L K E R R I E B L E |  Bei den Initiativen des Open Ac-
cess geht es nicht nur um technische Fragen oder den Vorteil, den Internetnutzer
weltweit von der kostenlosen Bereitstellung wissenschaftlicher Texte haben. Es
geht im Kern um Fragen des Urheberrechts und der Wissenschaftsfreiheit. Eine
Analyse der rechtlichen Fragen um Open Access.
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Der punktuelle Preismissbrauch löst
einen verhängnisvollen Schluss aus:
Wenn der Staat die Wissenschaft finan-
ziert – an den Universitäten und den
Großforschungseinrichtungen der blau-
en Liste, aber auch durch Projektförde-

rung durch die DFG, dann müsse der
Staat oder die Allgemeinheit Zugriff auf
die Forschungsergebnisse nehmen kön-
nen. So formuliert Hilty: „Sollten öf-
fentlich finanzierte Forschungsergebnis-
se nicht als öffentliche Güter definiert,
mithin von vornherein vom Urheber-
rechtsschutz ausgenommen werden?“
An dieser Betrachtung stört zweierlei:
Erstens wird Wissenschaft zu bloßer
Ware, die in Produktionskreisläufen
sinnvoll geordnet werden soll. Schon
das ist anstößig und wird der Wissen-
schaftsfreiheit des Art. 5 Abs. 3 GG
nicht gerecht. Zweitens fußt dieser öko-
nomische Gedanke auf einer unausge-
sprochenen rechtlichen Prämisse: Dass
nämlich die „Veranstaltung“ von Wis-
senschaft in Universitäten und For-
schungseinrichtungen dem Staat ein
Recht an den Publikationen, den For-
schungsergebnissen verschafft oder ver-
schaffen könnte. Der Staat wäre kraft
seiner finanziellen Grundversorgung
der „geborene“ Verleger von Wissen-
schaftspublikationen. Die Wissenschaft-
ler, vom Ordinarius bis zum Assisten-
ten, sind aus diesem Blickwinkel nur
Schreibangestellte in der Wissenschafts-
fabrik. 

Diese Vorstellung ist rechtlich nicht
haltbar: Die Wissenschaftsfreiheit des
Art. 5 Abs. 3 GG verschafft dem wissen-
schaftlichen Autor ein unentziehbares

Recht „an“ seiner (!) Publikation. Urhe-
berrechtliche Dekonstruktionsversuche
arbeiten sich hieran vergebens ab: Das
Urheberrecht hat in Deutschland – an-
ders als das angelsächsische Copyright
– von Anfang an eine nicht-ökonomi-
sche Seite, gemeinhin als Urheberper-
sönlichkeitsrecht bezeichnet. Dieses
Persönlichkeitsrecht steht unter beson-
derem Verfassungsschutz, für Wissen-

schaftler folgt dieser aus der
Wissenschaftsfreiheit des Art. 5
Abs. 3 GG. Schon immer ent-
spricht es der ganz herrschen-
den Meinung, dass der Wissen-
schaftler kraft seiner individuel-

len Wissenschaftsfreiheit ent-
scheidet, ob, wann, wo und wie
er publiziert: Eindrucksvoll
schreibt Scholz: „Wissenschaft
heißt der autonome geistige Pro-
zeß planmäßiger, methodischer
und eigenverantwortlicher Su-
che nach Erkenntnissen sachbe-
zogen-objektiver Wahrheit so-
wie kommunikativer Vermitt-
lung solcher Erkenntnisse.“
„Die Freiheiten von Forschung
und Lehre sind absolut garan-
tiert. Sie unterliegen keiner
Fremdbestimmung sowie keiner
Zensur.“ „Im einzelnen schützt
das Freiheitsrecht der Wissen-
schaftsfreiheit in der Person des
Wissenschaftlers […] c) die Ver-
breitung, Publikation bzw. sons-
tige, namentlich lehrmäßige Ver-
mittlung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse. […] Zur Vermitt-
lung und Verbreitung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse gehö-
ren vor allem die literarische,
lehrende sowie vortragsmäßige
Publikation. Als typische und
schlechthin unverzichtbare For-
men wissenschaftlicher Kom-
munikation unterfallen sie dem
Schutzbereich des Art. 5 Abs.
III […]. Hieran ändern auch
wirtschaftliche Erträge nichts,

die ein Wissenschaftler aus sei-
ner Publikations- oder Vortrags-
tätigkeit zieht. Denn diese sind
für seine wissenschaftliche Tä-
tigkeit und seine wissenschaftli-
che Erkenntnisvermittlung nicht
zweckbestimmend.“ 

An Versuchen, die Wissen-
schaft zu „demokratisieren“ und
damit den Forscher als publizie-
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»Wissenschaftsfreiheit ist und bleibt Individual-
freiheit. Sie ist kein ›Funktionsgrundrecht‹.«

»Das Urheberrecht hat in Deutschland von
Anfang an eine nicht-ökonomische Seite.«
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rendes Individuum  zu entrechten, hat
es nie gefehlt: „Der Mittheilungsfertig-
keit bedarf der Gelehrte immer; denn er
besitzt seine Kenntniss nicht für sich
selbst, sondern für die Gesellschaft.“
(Fichte) Weil jedes Werk auf Werken
anderer Autoren aufbaut („Zwerge auf
den Schultern von Riesen“), soll dies ei-
ne „gegenüber dem Eigentum gesteiger-
te Sozialpflichtigkeit“ begründen. Aber
all dies kreist wieder
um Erlöse, Preise und
Vergütungen – konzen-
triert sich auf die Ver-
wertung des geistigen
„Eigentums“ und igno-
riert die individuelle
höchstpersönliche und eben eigentums-
fremde Werkherrschaft des Autors als
Fixpunkt.

Die wissenschafts- und hochschul-
rechtliche Diskussion sieht einen ande-
ren und richtigen Akzent. Wissen-
schaftsfreiheit ist und bleibt Individual-
freiheit. Sie ist kein „Funktionsgrund-
recht“ – das dem Wissenschaftler nur
verliehen ist, damit er (richtig) funktio-
niert, also als Rädchen im Rahmen ei-
ner „öffentlichen Aufgabe“ wirkt. Sol-
ches ist im Kern völkisches Rechtsden-
ken, das die Rechtsstellung des einzel-
nen aus seiner Zugehörigkeit zur Ge-
meinschaft ableitet und dementspre-
chend unter kollektiven Nützlichkeits-
vorbehalt stellt. Dass die Wissenschafts-
freiheit dritt- und gesellschaftsnützig
wirkt, heißt gerade nicht, dass die Frei-
heit mit einem allgemeinen Sozial- oder
Gemeinwohlvorbehalt versehen ist. Im
Gegenteil: Anders als die allgemeine
Handlungsfreiheit ist die Wissenschafts-
freiheit als schrankenloses Individual-
grundrecht konzipiert. Dass eine Frei-
heit einen dienenden Zweck hat, dass
also nicht der Wissenschaftler wegen
seiner Selbstherrlichkeit geschützt ist,
heißt gerade nicht, dass der Einzelne in
den Dienst genom-
men werden kann.
Die Offenheit der
Forschung wird al-
lein durch die indivi-
duelle Forschungs-
freiheit gesichert.
Zum Prozeß freier
Erkenntnisgewinnung rechnet gerade
die Publikationsform. Mit ihr legt der
wissenschaftliche Autor die Art und
Weise fest, wie er mit seinem Publikum
kommuniziert. Ein Staat, der wissen-
schaftliches Publikationsverhalten
steuern will, greift in die Freiheit der
Forschung ein, stört die Kommunikati-

on. Dazu hat er kein Recht, weil weder
die Hochschulen noch die Forschungs-
einrichtungen ihre institutionelle For-
schungsfreiheit im Sinne eines „Besser-
wissens“ gegen den Forscher in Stellung
bringen können. 

Wie die Kunstfreiheit zielt die Wis-
senschaftsfreiheit auf kommunikative
Interaktion zwischen wissenschaftli-
chem Autor und seinem Publikum. Pu-

blizieren ist Kommunizieren; Urheber-
recht und Wissenschaftsfreiheit sichern,
dass der Sprechakt des Autors unter sei-
ner (Werk-) Herrschaft bleibt. Für die-
sen Kommunikationsvorgang ist die
Entscheidung über das Medium und die
mit ihr einhergehende Entscheidung
über die Adressaten, also das eigene Pu-
blikum elementar. Wer mit Texten ar-
beitet, wer selbst schreibt, weiß, dass
das (geschriebene) Wort nicht mit der in
ihm enthaltenen Information identisch

ist. Der Empfänger und sein Horizont
bestimmen den Textinhalt – auf herme-
neutische Grundfragen soll aus Platz-
gründen nicht eingegangen werden.
Schon deshalb heißt Informationsfrei-
heit nicht: beliebige Textzugriffsfreiheit
im Nutzerinteresse. Vielmehr geht es
um einen Kommunikationsvorgang, der
von der Wahrnehmung des Empfängers
abhängt. Das heißt: Medium und Adres-
sat bestimmen den Informationsgehalt.

Was ich sagen will, hängt davon ab,
wem und wie, also mit welchem Medi-
um ich es sagen kann.

Für Schreib-Bewusste macht es ei-
nen Unterschied, ob ein Text auf Papier
gedruckt ist – oder am Bildschirm zu le-
sen ist: Der Unterschied gründet in der
Körperlichkeit des Mediums (der Bild-

schirm leuchtet und strengt damit be-
sonders an), im Bild-Format (weswegen
pdf-Seiten, die allein Werktreue garan-
tieren, für Bildschirmlesbarkeit abge-
lehnt werden) und in der Erwartungs-
haltung des online-Lesers, der im Netz
nach Informationshappen und -häpp-
chen sucht, der den Bild-Schirm als Bild
wahrnimmt, Text „scannt“ und nicht
liest und durch Hilfestellung des Autors

(„Useability“, „Readability“)
durch den Text geführt wer-
den will. Dagegen setzt der
Papierautor auf ein aufge-
klärte(re)s Publikum, das be-
reit ist, sich beim Lesen und
Verstehen anzustrengen,

komplexe strukturierte Texte mit kom-
plexen Informationen aufzunehmen
und sich das Verstehen zu erarbeiten
(studierendes oder literarisches Lesen –
im Unterschied zur kursorischen Text-
wahrnehmung am Bildschirm). Lesen
am Bildschirm ist grundlegend anders
als von bedrucktem Papier. Ob die tech-
nische Entwicklung neuer Lesegeräte
mit einem „elektronischen Papier“ (e-
paper wie beim kindle) diese Unter-
schiede reduziert, wird man sehen. Aber

das Urteil darüber, welches
Medium der Botschaft
frommt, trifft allein der Au-
tor. Seine Wissenschaftsfrei-
heit ist – wie jede Freiheit –
auch die zur Unvernunft. 

Die Behauptung, eine
Open-Access-Datenbank sei als Medi-
um neutral, ist abseitig. Es gibt keine
Bedeutungsneutralität. Das hängt auch
damit zusammen, dass jedes medium
sein Publikum hat. Der Wissenschaft-
ler, der in einer etablierten Fachzeit-
schrift schreibt, wendet sich auf diese
Weise an ein bestimmtes, typischerwei-
se fachkundiges Publikum. Wenn ich in
einer theorielastigen Archivzeitschrift
schreibe, erreiche ich fast nur Wissen-
schaftler – und will vielleicht gerade
dies erreichen. Wenn ich in einer vor-
nehmen Zeitschrift wie der Juristenzei-
tung publiziere, treffe ich auf ein juris-
tisch gebildetes Publikum, für das ich
anders schreibe als in einer arbeits-
rechtlichen Praktikerzeitschrift. Netz-
publikationen haben in diesem Sinne
kein beschränktes Publikum – die Lek-
türe steht jedermann offen. Fachkunde
kann weder erwartet noch vorausge-
setzt werden. Ob der Wissenschaftler
eben dies will – eine wissenschaftliche
Botschaft „an die Netzwelt“ – das ent-
scheidet er allein. Nützlichkeitserwä-
gungen spielen auf dieser Ebene keine
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»Was ich sagen will, hängt davon ab,
wem und wie, also mit welchem Medium
ich es sagen kann.«

»Das Urteil darüber, welches
Medium der Botschaft frommt,
trifft allein der Autor.«

»Der Papierautor setzt auf ein
aufgeklärte(re)s Publikum, das
bereit ist, sich beim Lesen und
Verstehen anzustrengen.«



Rolle. Jede Publikationspflicht nimmt
dem Autor das Recht, sich – wenn man
so will „elitär“ – an ein Sonderpubli-
kum zu wenden. 

Begreift man Wissenschaft als Kom-
munikation, erhellt das zweierlei: Die
Publikation ist kein einseitiger Verlaut-
barungsakt, kein Schlussstein im Ge-
dankengewölbe des Forschers, sondern
Interaktionsakt auf dem Weg zu weite-
rer Erkenntnis. Für den Naturwissen-
schaftler ist die Veröffentlichung na-
mentlich von experimentellen Ergebnis-
sen und Schlussfolgerungen stärker fak-
tenorientiert, beschreibend und damit
„verlautbarungsfähiger“. Für Geistes-
wissenschaftler ist die Veröffentlichung
diskursiver angelegt. Der Autor sucht
den Austausch mit dem selbstgewählten
Publikum, sucht einen diskursiven Re-
sonanzboden, erwartet ein Bestreiten,
eine dialogische Spannung – eben den
polemos im Heraklitschen Sinne. 

Wer das wissenschaftliche Publikati-
onsgeschehen einer weltumspannenden
überindividuellen „Wissensgesellschaft“
zuordnet, kann open-access-Ideen
wunderbar begreifen. Hier wird das In-
dividuum durch einen kommunitaristi-
schen Ansatz überwunden. Die Enteig-
nung des Wissenschaftlers betrifft aber
nicht sein geistiges „Eigentum“. Jeder
open-access-Zwang oder -Druck nimmt
dem Wissenschaftler seine individuelle
Sprache, sein Kommunikationswerk-
zeug und behindert den ungestörten
wissenschaftlichen Dialog. 

Schutz des Persönlichkeits-
rechts

Urheberrecht und Wissenschaftsfreiheit
schützen in erster Linie das Persönlich-
keitsrecht des wissenschaftlichen Au-
tors – mit den Verwertungsrechten im
Sinne geistigen Eigentums hat das
nichts zu tun. Das verkennt jede Dis-
kussion um Kosten und Geschäftsmo-
delle. Die Wissenschaftsveröffentli-
chung dient individueller Kommunika-
tion. Der Autor entscheidet, was er sa-
gen will und damit notwendig auch mit
welchem Medium und gegenüber wel-
chen Adressaten. Allein der methodi-
sche Individualismus begreift Wissen-
schaft richtig – von unten her. Jede kol-
lektive oder kommunitaristische Steue-
rung verstößt gegen diesen Grundsatz
ungestörter individueller Wissen-
schaftskommunikation durch Medien-
wahlfreiheit. Erschrecken kann man
nur deswegen, weil die Großfor-
schungseinrichtungen in ihrer „Allianz“
ein so anderes nutzungsorientiertes

Wissenschaftsverständnis zeigen, das
gegen ihre Wissenschaftler gerichtet ist.

Open Access kann also nur Erfolg
haben, wenn die Wissenschaftler sich
freiwillig, ohne Zwang und ohne unmit-
telbaren oder mittelbaren Druck frei
entscheiden können. Jeder Zwang und
jede Maßregelung entwerten zugleich
Open Access, weil damit ein delegiti-

mierendes Signal der Unfreiheit einher-
geht. Nur dies ist das berechtigte Anlie-
gen des Heidelberger Appells: dass die
Wahlfreiheit erhalten bleibt.

Eine ausführliche Fassung des Beitrages mit
Anmerkungen und Literaturverzeichnis er-
scheint in: Reuß/Rieble (Hg.), Autorschaft als
Werkherrschaft in digitaler Zeit, Vittorio Klos-
termann (2009)
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